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Einleitung

»Anfang Oktober 1942 bin ich nach Lublin abgefahren«, erinnerte
sich Hermine Braunsteiner 1973 bei einem Verhör: »Wir fuhren mit
der Eisenbahn und zwar neun Aufseherinnen und eine Oberaufse-
herin.«1 Diese erste Gruppe von zehn Aufseherinnen traf am 16. Ok-
tober 1942 aus dem Frauenkonzentrationslager Ravensbrück im
Konzentrations- und Vernichtungslager Majdanek2 ein.3 Bis zur
Evakuierung des Lagers im April 1944 wurden insgesamt 28 Aufse-
herinnen eingestellt.4 Keine der Frauen war vor ihrem Eintritt in
den KZ-Dienst strafrechtlich aufgefallen, es handelte sich vielmehr
um angepasste Bürgerinnen, die nach einer Einkommensmöglich-
keit suchten. Einige von ihnen hatten auch Kinder oder ihre Eltern
zu versorgen. Wie kam es dazu, dass ganz gewöhnliche Frauen5

1 Vernehmung Hermine Ryan Braunsteiner vom 22. 8. 1973 in Düsseldorf,
Hauptstaatsarchiv (HStA) Düsseldorf, Gerichte Republik (Ger. Rep.)
432 Nr. 193, Bl. 62f.

2 Das an den Lubliner Ortsteil Majdan Tatarski angrenzende Lager wurde
offiziell als »Kriegsgefangenenlager der Waffen-SS Lublin« und später
als »Konzentrationslager Lublin« geführt. In meiner Untersuchung über-
nehme ich die Bezeichnung Majdanek, welche die Gefangenen schon
während ihrer Inhaftierung prägten.

3 Vgl. Fernschreiben der Kommandantur Lublin an das Wirtschaftsverwal-
tungshauptamt (WVHA), HStA Düsseldorf, Ger. Rep. Nr. 429, Bl. 72.

4 Vgl. Fernschreiben des Kriegsgefangenenlagers (KGL) Lublin an das
Wirtschaftsverwaltungshauptamt vom 29. 1. 1943, HStA Düsseldorf,
Ger. Rep. 432 Nr. 429 Bl. 15; Schreiben des WVHA vom 17. 3. 1943 an
das Konzentrationslager (KL) Ravensbrück und das KL Lublin, HStA
Düsseldorf, Ger. Rep. 432 Nr. 430, Bl. 189; Schreiben des WVHA vom
1. 3. 1943 bzw. 22. 3. 1943 an das KL Ravensbrück und das KL Lublin,
HStA Düsseldorf, Ger. Rep. 432 Nr. 430, Bl. 210 und Bl. 190; Fernschrei-
ben des Kommandanten Florstedt an das WHVA vom 21. 7. 1943, HStA
Düsseldorf, Ger. Rep. 432 Nr. 429, Bl. 27.

5 Vgl. Christopher R. Browning, Ganz normale Männer. Das Reserve-
Polizeibataillon 101 und die »Endlösung« in Polen (1992), Reinbek
1999.
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während ihrer Dienstzeit im Konzentrationslager gewalttätig wur-
den?

Die historische Konzentrationslagerforschung thematisiert die
Gewaltproblematik nur äußerst selten6 – obwohl Buchtitel viel-
fach eine Vertiefung dieser Fragestellung suggerieren7 – oder spart
diesen Untersuchungsgegenstand ganz aus.8 Historische Arbeiten

6 Vgl. Wolfgang Kirstein, Das Konzentrationslager als Institution totalen
Terrors. Das Beispiel des KZ Natzweiler, Pfaffenweiler 1992. Kirstein un-
tersucht das Konzentrationslager Natzweiler im Elsass aus einer macht-
soziologischen Perspektive und analysiert u.a. das gewalttätige Verhal-
ten des Lagerpersonals auf seine Konditionierung und Habitualisierung
hin, vgl. S. 51–60. Vgl. auch: Beiträge zur Geschichte der nationalsozia-
listischen Verfolgung in Norddeutschland, hrsg. von der KZ-Gedenk-
stätte Neuengamme, 7 (2002). Von den insgesamt neun Autoren dieses
Heftes, das sich explizit der Thematik »Entgrenzte Gewalt: Täterinnen
und Täter im Nationalsozialismus« widmet, behandeln lediglich Sven
Reichardt und Hermann Kaienburg die Gewaltproblematik. Vgl. weiter
Constanze Jaiser, »Repräsentation von Sexualität und Gewalt in Zeug-
nissen jüdischer und nichtjüdischer Überlebender«, in: Gisela Bock (Hg.),
Genozid und Geschlecht. Jüdische Frauen im nationalsozialistischen La-
gersystem, Frankfurt am Main 2005, S. 123–148; Veronika Springmann,
»Sport machen. Eine Praxis der Gewalt in nationalsozialistischen Kon-
zentrationslagern«, in: Wojciech Lenarczyk u.a. (Hg.), KZ-Verbrechen.
Beiträge zur Geschichte der Konzentrationslager und ihrer Erinnerung,
Berlin 2007, S. 89–101.

7 Der Stellenwert dieser Forschungen ist unangefochten, doch gibt es
eine Diskrepanz zwischen der Nennung von »Gewalt« o. Ä. im Buchtitel
und der tatsächlichen Auseinandersetzung mit der Gewaltthematik als
eigenem Untersuchungsgegenstand. Vgl. Wolfgang Benz/Barbara Distel
(Hg.), Terror ohne System. Die ersten Konzentrationslager im Natio-
nalsozialismus 1933–1935, Geschichte der Konzentrationslager 1933–
1945, Bd. 1, Berlin 2001; dies. (Hg.), Herrschaft und Gewalt. Frühe Kon-
zentrationslager 1933–1939, Berlin 2002; dies. (Hg.), Instrumentarium
der Macht. Frühe Konzentrationslager 1933–1937, Geschichte der Kon-
zentrationslager 1933–1945, Bd. 3, Berlin 2003; dies. (Hg.), Der Ort des
Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Or-
ganisation des Terrors, Bd. 1, München 2005.

8 Vgl. Ulrich Herbert/Karin Orth/Christoph Dieckmann (Hg.), Die natio-
nalsozialistischen Konzentrationslager: Entwicklung und Struktur, Göt-
tingen 1998, 2 Bde.
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zu Konzentrationslagern sehen in der unmittelbaren Tötungs- und
Verletzungsgewalt sowie in der industriellen Vernichtung zumeist
eine zwingende Folge der nationalsozialistischen Ideologie bzw.
des radikalen Antisemitismus, die nicht weiter problematisiert
werden muss. Doch gerade die massive Gewaltpraxis bzw. Ge-
walterfahrung im Konzentrationslager bedarf einer Erklärung.

Wolfgang Sofsky hat mit seiner soziologischen Studie zur »Ord-
nung des Terrors« erstmals die Gewalt im Konzentrationslager –
den Terror – zu einem eigentlichen Untersuchungsgegenstand ge-
macht.9 Er beschäftigt sich auf einer Metaebene damit, wie das
dynamische Zusammenspiel von Organisationsstrukturen und
Handeln des SS-Personals das Konzentrationslager zu einem Ort
der absoluten Macht machten.10 Wolfgang Armanskis politologi-
sche Arbeit »Maschinen des Terrors« untersucht die nationalso-
zialistischen Konzentrationslager und sowjetischen Gulags in ih-
rem Verhältnis zur Moderne.11

Der Fokus auf den institutionalisierten und habitualisierten
Terror in machtsoziologischen Untersuchungen verdeckt jedoch
die Sicht auf die Mikrodynamik von Gewalt, er lässt die Konzen-
trationslager vielfach zu »Modellen«12 und das KZ-Personal zu
»Maschinen« werden.13 Darüber hinaus tragen die Beschreibun-

9 Vgl. Wolfgang Sofsky, Die Ordnung des Terrors: Das Konzentrations-
lager (1993), Frankfurt am Main 1999.

10 Zur Definition von absoluter Macht vgl. Sofsky, Die Ordnung des Ter-
rors, S. 27–40.

11 Vgl. Gerhard Armanski, Maschinen des Terrors: das Lager (KZ und
GULAG) in der Moderne, Münster 1993; ders., »Der GULag –
Zwangsjacke des Fortschritts«, in: Hans Schafranek/Robert Streibel
(Hg.), Strategien des Überlebens: Häftlingsgesellschaften in KZ und
Gulag, Wien 1996, S. 16–43. Einen ähnlichen Ansatz, jedoch nicht ex-
plizit auf die Konzentrationslager, sondern auf den Holocaust bezogen,
verfolgte Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust, Oxford
1992.

12 Vgl. Sofsky, Die Ordnung des Terrors.
13 Vgl. Alf Lüdtke, »Der Bann der Worte: ›Todesfabriken‹. Vom Reden

über den NS-Völkermord – das auch ein Verschweigen ist«, in: Werk-
stattGeschichte, 13 (1996), S. 5–18; vgl. auch ders., »Die Fiktion der In-
stitution. Herrschaftspraxis und Vernichtung der europäischen Juden
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gen und Theoretisierungen des Lagers den jeweils spezifischen his-
torischen, politischen, geographischen, institutionellen und zeit-
lichen Zusammenhängen kaum Rechnung.

Auch wenn das KZ aus der Makroperspektive statisch wirkt, ist
es mikroperspektivisch gesehen außerordentlich dynamisch. Verlet-
zungs- und Tötungsgewalt sind aus mikrosozialer und mikrohis-
torischer Nahsicht keine Produkte einer »eingebauten« Automatik,
sondern entstehen in einem komplizierten Wechselspiel verschie-
denster Akteurinnen und Akteure, die auf unterschiedlichen Ebe-
nen agieren und jeweils unterschiedlichsten Impulsen, Anreizen,
Bedürfnissen und Zielen folgen.14 Die Befehle und Anweisungen
»von oben«, sprich von Himmler und der zentralen Verwaltung
der Konzentrationslager, der Dienststelle Inspektion der Konzen-
trationslager (IKL) und des Wirtschaftsverwaltungshauptamts
(WVHA), wurden von den Aufseherinnen und SS-Männern vor
Ort unterschiedlich aufgenommen, umgesetzt, ja erweitert. Die
massive Gewalt und Vernichtung im Konzentrations- und Ver-
nichtungslager Majdanek, so meine These, sind nicht allein mit der
nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik bzw.
der »Institution« Konzentrationslager zu erklären. Entscheidend
dafür sind auch die konkreten Verhaltensweisen der Aufseherin-
nen und SS-Männer vor Ort mit ihren emotionalen Hintergrün-
den. Im Kontext des Dienstalltags verflechten sich materielle In-
teressen und individuelle Befindlichkeiten bzw. Bedürfnisse mit
der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik.

Das Anliegen dieser Arbeit, die sich als eine Kombination von
Kultur- und Alltagsgeschichte versteht, ist es, einen exemplari-
schen Einblick in den Konzentrationslageralltag des weiblichen
SS-Personals in Majdanek zu geben. Der österreichische Histori-
ker und Soziologe Michael Pollak hat in Bezug auf Auschwitz-

im 20. Jahrhundert«, in: Reinhard Blänkner/Bernhard Jussen (Hg.), In-
stitutionen und Ereignis. Über historische Praktiken und Vorstellungen
gesellschaftlichen Ordnens, Göttingen 1998, S. 355–379.

14 Vgl. Jacques Revel, Jeux d’échelles. La micro-analyse à l’expérience,
Paris 1996.
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Überlebende den Begriff expérience concentrationnaire15 (Lager-
erfahrung) geprägt, der auch auf die Aufseherinnen und SS-Männer
angewandt werden kann. Das Konzentrationslager wird hier ver-
standen als soziokulturelle Umwelt und konkrete Lebens- und
Arbeitsrealität, die von den Akteurinnen und Akteuren vielfäl-
tig, teilweise auch widersprüchlich erfahren, wahrgenommen und
gedeutet wurde.

Nach diesem einleitenden Kapitel erläutert das zweite den me-
thodisch-theoretischen Zugang der Arbeit und stellt die Material-
grundlage vor. Kapitel drei gibt einen Überblick über die Entwick-
lungsgeschichte des Lagers Majdanek und seine regionalpolitische
Einbettung mit speziellem Augenmerk auf die Aufgabenbereiche
des dort eingesetzten SS-Personals und den Lebensbedingungen
der Häftlinge. Der Frage, wie junge deutsche und österreichische
Frauen KZ-Wächterinnen wurden, geht das vierte Kapitel nach.

Für das Verhalten und Arbeitsverständnis der Aufseherinnen in
Majdanek sind ihre vorhergehenden Erfahrungen, insbesondere
ihr Aufenthalt im zentralen Frauenkonzentrationslager Ravens-
brück, zu berücksichtigen. Deshalb beschäftigt sich das fünfte Ka-
pitel insbesondere mit dem Ausbildungslager Ravensbrück. Hier
hatten die Aufseherinnen ihren ersten Kontakt mit dem »Konzen-
trationslageruniversum«,16 hier erfuhren die rekrutierten Frauen
subtile Disziplinartechniken am eigenen Leib. Gleichzeitig be-
gannen sie, das Macht- und Gewaltangebot eigenständig auszuge-
stalten.

Die Versetzung nach Majdanek bedeutete für Aufseherinnen
wie SS-Männer eine große Umstellung, nicht nur in klimatischer,
sondern vor allem in kultureller und arbeitstechnischer Hinsicht,
wie Kapitel sechs und sieben zeigen.
Kapitel acht untersucht Majdanek in seiner Parallelfunktion
als Vernichtungs- und Konzentrationslager, insbesondere wie sich
die Vernichtung von Menschen als Arbeitsalltag gestaltete und

15 Michael Pollak, Die Grenzen des Sagbaren. Lebensgeschichten von KZ-
Überlebenden als Augenzeugenberichte und als Identitätsarbeit, Frank-
furt am Main/New York 1988.

16 David Rousset, L’Univers concentrationnaire, Paris 1946.
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welches Verständnis von Arbeit sich in der Dienstpraxis und dem
retrospektiven Schilderungen des KZ-Personals erkennen lassen.
Um die Gewaltpraktiken des SS-Personals in Majdanek zu verste-
hen, ist darüber hinaus auch das außerdienstliche Leben der Auf-
seherinnen von methodologischem Interesse. Neben ihren Lebens-
und Arbeitsbedingungen steht die Untersuchung der von den Auf-
seherinnen angewandten Alltagsgewalt im Zentrum dieser Arbeit.
Die gewalttätigen Handlungen werden dabei historisch situiert
und als kulturelle und soziale Praxis analysiert.

Kapitel neun beschäftigt sich mit Fluchtversuchen von KZ-
Häftlingen, indem es diese in einen vielschichtigen Be-Deutungs-
kontext stellt. Das darauffolgende Kapitel lotet das Spannungs-
verhältnis zwischen Vorschriften und tatsächlichen Dienstpraxen
aus, indem es Handlungsbefugnisse und Handlungsspielräume
der Akteurinnen und Akteure erschließt. Kapitel elf untersucht
mikrosoziale, unter anderem auch geschlechterspezifische Dyna-
miken von körperlicher Gewalt. Die Untersuchung schließt mit
Überlegungen zu extremen Formen von Gewalt, die konzeptuell
als Grausamkeit gefasst werden.
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Methodisch–theoretische
Vorüberlegungen

Weibliches Wachpersonal in den
Konzentrationslagern

Wozu eine Studie, die ausschließlich weiblichem KZ-Personal ge-
widmet ist? Obwohl die Geschichte der nationalsozialistischen
Konzentrationslager inzwischen in vielerlei Hinsicht recht gut er-
forscht ist, gibt es bis dato lediglich Karin Orths Studie zum KZ-
Personal,1 in der sie mit den Lagerkommandanten die männliche
Funktionselite untersucht hat. Das »einfache« Bewachungsper-
sonal findet – abgesehen von einer kleinen, sich konstituierenden
SS-Aufseherinnen-Forschung – wenig Beachtung.2 Zwar gibt es
Untersuchungen zu einzelnen Aufseherinnen, doch steht eine
gruppenbiographische Studie noch aus. Grundsätzlich waren die
nationalsozialistischen Frauenkonzentrationslager ähnlich orga-
nisiert wie die Konzentrationslager für männliche Gefangene, mit
dem Unterschied, dass sie verhältnismäßig spät (1938) in eine be-

1 Karin Orth, Die Konzentrationslager-SS. Sozialstrukturelle Analysen
und biographische Studien, Göttingen 2000; dies., »Egon Zill – ein typi-
scher Vertreter der Konzentrationslager-SS«, in: Klaus-Michael Mall-
mann/Gerhard Paul (Hg.), Karrieren der Gewalt. Nationalsozialistische
Täterbiographien, Darmstadt 2004, S. 264–273.

2 Simone Erpel (Hg.), Im Gefolge der SS: Aufseherinnen des Frauen-KZ
Ravensbrück. Begleitband zur Ausstellung, Berlin 2007; vgl. hierzu
auch die Publikationen von Insa Eschebach, Irmtraud Heike, Johannes
Schwartz und Gudrun Schwarz. Dabei ist festzustellen, dass Aufseherin-
nen nicht zuletzt aufgrund ihres Geschlechts bzw. der Außergewöhnlich-
keit und »Attraktion« des Themas Frauen und SS auf Interesse stoßen,
während Studien zu SS-Männern in niedrigen Rängen immer noch zu
Forschungsdesideraten gehören.
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reits weitgehend etablierte und zentralisierte Verwaltungsorgani-
sation eingefügt wurden.3

Als Rechtskonstruktion für die Einweisung von Frauen in ein
Konzentrationslager diente wie bei den Männern die sogenannte
Schutzhaft,4 eine unbegrenzte Haft ohne richterliche Kontrolle.
Schutzhaft war sozusagen eine präventive Rechtskonstruktion,
die ohne gerichtlichen Beschluss erfolgte und für die keine ein-
heitlichen Kriterien galten.5 Mit dem ursprünglichen Sinn des
Wortes, also einer Inhaftierung zum Schutz der eigenen Person,
hatte dies nichts gemein.6 Wurde die Schutzhaft anfänglich von
den Polizeibehörden auf Länderebene weitgehend lokal und
selbständig gehandhabt, setzte sich ab 1934 die Gestapo allmäh-
lich als vorherrschende Instanz für ihre Verhängung durch.7

Nachdem weibliche Schutzgefangene 1933/34 zunächst in eigens
eingerichteten, jedoch nicht der SA oder SS unterstehenden Ab-

3 Bernhard Strebel, Das KZ Ravensbrück. Geschichte eines Lager-
komplexes, Paderborn u.a. 2003, S. 39f. Zur Entwicklungsgeschichte
der nationalsozialistischen Konzentrationslager vgl. Johannes Tuchel,
Konzentrationslager. Organisationsgeschichte und Funktion der »In-
spektion der Konzentrationslager« 1934–1938, Boppard am Rhein 1991;
Klaus Drobisch/Günther Wieland, System der NS-Konzentrationslager,
1933–1939, Berlin 1993; Jan Erik Schulte, Zwangsarbeit und Vernich-
tung: das Wirtschaftsimperium der SS: Oswald Pohl und das SS-Wirt-
schafts-Verwaltungshauptamt 1933–1945, Paderborn 2001.

4 Unmittelbar am Tag nach dem Reichstagbrand am 27. Februar 1933 er-
ließ Paul von Hindenburg eine »Verordnung des Reichspräsidenten zum
Schutz von Volk und Staat«. Der Begriff »Schutzhaft« kam in dieser Ver-
ordnung nicht vor. Vgl. Ulrich Herbert, »Von der Gegnerbekämpfung
zur ›rassischen Generalprävention‹. ›Schutzhaft‹ und Konzentrations-
lager in der Konzeption der Gestapo-Führung 1933–1939«, in: Herbert/
Dieckmann/Orth (Hg.), Die nationalsozialistischen Konzentrationslager,
Bd. 1, S. 60–86.

5 Strebel, Das KZ Ravensbrück, S. 31f.
6 Johannes Tuchel, »Organisationsgeschichte der ›frühen‹ Konzentrations-

lager«, in: Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.), Instrumentarium der
Macht. Frühe Konzentrationslager 1933–1937, Berlin 2003, S. 9–26,
S. 12.

7 Ebenda.
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teilungen von Straf- und Haftanstalten8 festgehalten worden
waren, diente ab März 1934 das Provinzialwerkhaus in Mo-
ringen als zentrales Frauenlager in Preußen, in das auch Frauen
aus anderen Provinzen des Reichsgebietes eingeliefert wurden.
Die Verwaltung oblag der Provinzialverwaltung Hannover, die
Bewachung der weiblichen Häftlinge übernahmen zunächst das
weibliche Aufsichtspersonal des Provinzialwerkhauses sowie
Hilfsaufseherinnen, die sich aus der örtlichen NS-Frauenschaft
rekrutierten.9

Auf Wunsch Heinrich Himmlers10 wurde in Schloss Lich-
tenburg bei Prettin an der Elbe (Kreis Torgau) im März 1938 erst-
mals eine zentrale Haftstätte für weibliche Häftlinge der Inspek-
tion der Konzentrationslager (IKL), das heißt der SS unterstellt.11

Zur Bewachung sollte Himmlers Anweisungen zufolge auf der
unteren Ebene weibliches Personal eingesetzt werden.12 Wie be-
reits in Moringen, so übernahmen auch in der Lichtenburg Ge-
fängniswärterinnen bzw. Frauen aus der NS-Frauenschaft diese
Aufgabe. Als im Mai 1939, ebenfalls auf Himmlers Veranlassung,
das zentrale Frauenlager in Ravensbrück in Betrieb genommen
wurde, begann nicht nur eine neue Phase der Gefangennahme

8 So z.B. in Gotteszell (Schwäbisch Gmünd), Stadelheim (München),
Barnimstraße (Berlin), Fuhlsbüttel (Hamburg), Brauweiler (Westfalen),
Bergkamen-Schönhausen (Westfalen), Lübeck-Lauerhof und Morin-
gen. Hanna Elling, Frauen im Widerstand 1933–1945, Frankfurt am
Main 1978, S. 25–28; Sibyl Milton, »Deutsche und deutsch-jüdische
Frauen als Verfolgte des NS-Staates«, in: Dachauer Hefte, 3 (1987),
S. 3–20, hier S. 6ff.; Renate Riebe, »Frauenkonzentrationslager 1933–
1939«, in: Dachauer Hefte, 14 (1998), S. 125–140, hier S. 125ff., Stre-
bel, Das KZ Ravensbrück, S. 37.

9 Riebe, Frauenkonzentrationslager, S. 127f.
10 Vgl. Johannes Tuchel, »Heinrich Himmler – Der Reichsführer SS«, in:

Ronald Smelser/Enrico Syring (Hg.), Die SS. Elite unter dem Toten-
kopf, Paderborn 2000, S. 234–253; vgl. auch Peter Longerich, Heinrich
Himmler. Biographie, Berlin 2008.

11 Klaus Drobisch, »Frauenkonzentrationslager im Schloß Lichtenburg«,
in: Dachauer Hefte, 3 (1987), S. 101–115, S. 103.

12 Strebel, Das KZ Ravensbrück, S. 39.
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und Inhaftierung,13 sondern es wurde auch ein neuer Wächterin-
nentypus geschaffen:14 die »SS-Aufseherinnen«, wie sie in den
administrativen SS-Dokumenten offiziell bezeichnet wurden.
Diese Frauen hatten innerhalb der SS-Hierarchie einen Zwischen-
status inne: Sie waren einerseits wie die SS-Männer Reichsange-
stellte und unterstanden auch der SS-Gerichtsbarkeit, formal wa-
ren sie jedoch keine SS-Mitglieder und gehörten nicht zur
»SS-Sippschaft«.15 Die offizielle Benennung in der NS-Terminolo-
gie, »weibliches Gefolge der Waffen-SS«, ist für ihre Sonderstel-
lung bezeichnend: Die Aufseherinnen waren Zivilangestellte in
der paramilitärischen16 Waffen-SS-Organisation. Einerseits wa-

13 Die Zahl der inhaftierten Frauen stieg ab diesem Zeitpunkt rapide
an: Hatten weibliche Gefangene bislang eine verschwindende Min-
derheit gebildet, so verweisen in Ravensbrück die Stärkemeldungen
des Jahres 1939 auf die zunehmende politisch und rassisch motivierte
Verfolgung von Frauen. Die Stärkemeldung vom 21. Mai 1939 ver-
zeichnet 974 weibliche Gefangene, bis Ende des Jahres stieg die
Gefangenenzahl auf 1170 Frauen an. Strebel, Das KZ Ravensbrück,
S. 104.

14 Gudrun Schwarz, »SS-Aufseherinnen in nationalsozialistischen Kon-
zentrationslagern (1933–1945)«, in: Dachauer Hefte, 10 (1994), S. 32–
49, hier S. 37.

15 Lediglich Ehefrauen, Töchter und Schwestern der Mitglieder des
Schwarzen Ordens gehörten der »SS-Sippengemeinschaft« an. Vgl.
Gudrun Schwarz, Eine Frau an seiner Seite. Ehefrauen in der »SS-Sip-
pengemeinschaft«, Hamburg 1997.

16 In Bezug auf die Waffen-SS und insbesondere die Konzentrations-
lager-SS (Karin Orth) ist die Frage strittig, ob sie als eine militärische
oder paramilitärische Organisation zu bezeichnen ist. Die SS teilte sich
in verschiedene Unterorganisationen, wovon manche paramilitärisch
strukturiert waren, wie z.B. die Allgemeine SS, andere wiederum wa-
ren militärisch organisiert, wie die Waffen SS, die ab 1935 als Kon-
kurrenz zur Wehrmacht aufgebaut wurde. Wie Bernd Wegner in der
Einleitung seiner Studie schreibt, kann die Waffen-SS trotz ihres mili-
tärischen Aufbaus nicht im »traditionellen« Sinne als »militärisch«
definiert werden, da die militärischen Funktionen nur ein Teil der Auf-
gabengebiete der Waffen-SS war. Die Verfügungstruppe und die Toten-
kopfverbände wurden beispielsweise in den Konzentrationslagern ein-
gesetzt. Obwohl beide Einheiten auch Truppen für die kämpfende
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ren sie Untergebene des Kommandanturstabes, des Kommandan-
ten und der Höheren SS-Führer – die obersten Diensthabenden
und Leiter waren auch in den Frauenlagern Männer –, anderer-
seits hatten sie als Bewacherinnen der weiblichen Häftlinge unmit-
telbare Dienstgewalt über diese.

Die Aufseherinnen waren zuständig für die täglichen Zählap-
pelle, die Einteilung der Häftlinge in Arbeitskommandos und für
die Überwachung der Frauen im Block sowie bei der Arbeit. Ihre
Aufstiegschancen waren im Vergleich zu den SS-Männern be-
schränkt, »bei entsprechender Eignung und Tätigkeit«,17 wie es in
einem Bewerbungsformular heißt, bestand die Möglichkeit, La-
gerführerin in einem Außenlager zu werden. Der ranghöchste Pos-
ten für Frauen im Konzentrationslager war der einer Oberaufse-
herin, die dem Schutzhaftlagerführer, der Nummer zwei im Lager,
im Rang ebenbürtig war. Ihr unterstanden die Aufseherinnen.
Nach dem Vorbild der Männerlager gab es auch in Ravensbrück
eine Lagerordnung, die eigens für das zentrale Frauenkonzentra-
tionslager konzipiert worden war und sich stark am sogenannten
»Dachauer Modell« orientierte.18

Bis Januar 1941 war Ravensbrück der einzige Haftort für weib-
liche KZ-Gefangene. Mit der nationalsozialistischen Eroberungs-
politik im Osten gerieten ab Herbst 1941 Millionen Jüdinnen und
Nicht-Jüdinnen aus Osteuropa unter deutsche Herrschaft, die
nach nationalsozialistischen Kriterien als »rassisch minderwertig«
bzw. »unerwünscht« galten. Vor diesem Hintergrund wurden
bis Kriegsende insgesamt 13 Frauen-Stammlager eingerichtet, die

Waffen-SS stellten, kann man bei der KZ-Überwachung nicht von
einem militärischen Einsatz sprechen. Bernd Wegner, Hitlers Politische
Soldaten. Die Waffen-SS. 1933–1945 (1982), Paderborn u.a. 2006,
S. 17.

17 Undatierter Vordruck des KZ Ravensbrück die Bewerbung von Aufse-
herinnen betreffend (Bewerbungsformular), NS/4/Ra 1, Bundesarchiv
(im Folgenden BA).

18 Vgl. Strebel, Das KZ Ravensbrück, S. 274–288. Vgl. auch das Kapitel
»Die innere Organisation Majdaneks«.
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unzähligen Nebenlager mit weiblichen Häftlingen nicht einge-
rechnet.19

Abgesehen von Ravensbrück handelte es sich hierbei nicht
um reine Frauenkonzentrationslager, vielmehr wurden innerhalb
der Männerlager Abteilungen für weibliche Gefangene einge-
richtet.

Wie viele Aufseherinnen insgesamt im Zeitraum von Mai 1939
bis Mai 1945 im nationalsozialistischen Lagersystem Dienst taten,
kann nur geschätzt werden. Im Archiv der Gedenkstätte Ravens-
brück finden sich Namen und Daten zu 3950 Aufseherinnen, die
zwischen Mai 1939 und Mai 1945 im zentralen Frauenkonzentra-

19

Tabelle zitiert bzw. erstellt nach Schwarz, SS-Aufseherinnen, S. 38.
Gudrun Schwarz kommt in einer Studie auf die Zahl von 350 Ne-
benlagern, Gudrun Schwarz, Die nationalsozialistischen Lager, Frank-
furt am Main 1990; Christl Wickert hat in Kontakt mit den ver-
schiedenen Gedenkstätten eine Übersicht erstellt und ist dabei auf
die Zahl von mindestens 210 Frauenaußenlagern gekommen, Recher-
chen Christl Wickert, 2005. Ich danke Christl Wickert für diesen
Hinweis.

Frauenkonzentrationslager Eröffnung Schließung/Befreiung

Ravensbrück 15. 05. 1939 30. 04. 1945

Stutthof 21. 01. 1941 25. 04. 1945

Auschwitz I 26. 03. 1942 August 1942

Birkenau August 1942 Januar 1945

Lublin-Majdanek 15. 08. 1942 April 1944

Riga-Kaiserwald 15. 03. 1943 Sommer 1944

Herzogenbusch/Vught 12. 06. 1943 05. 09. 1944

Kaunas 15. 05. 1943 Sommer 1945

Vaivara 15. 09. 1943 29. 06. 1944

Mauthausen 05. 10. 1943 05. 05. 1945

Krakau-Plaszow 10. 01. 1944 Sommer 1944

Bergen-Belsen 07. 08. 1944 15. 04. 1945

Flossenbürg 14. 03. 1945 23. 04. 1945
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tionslager gearbeitet haben,20 und Auskünfte zu 2639 Gehaltskon-
ten.21 Ravensbrück war nicht nur zentrales Frauenkonzentra-
tionslager, sondern bis September 1944 auch Ausbildungslager für
Aufseherinnen.22 Somit sind in diesen Zahlen die gegen Kriegs-
ende rekrutierten Aufseherinnen nicht mehr berücksichtigt. Es
ist deshalb davon auszugehen, dass die Gesamtzahl der Auf-
seherinnen deutlich höher war. SS-Statistiken zufolge betrug die
Aufseherinnengesamtzahl in den nationalsozialistischen Konzen-
trationslagern im Januar 1945 3508 Frauen, gegenüber einer Ge-
samtstärke von 37674 SS-Männern.23 Die Zahlen schwanken
zwar je nach Zeitraum und »Belegstärke« der Konzentrationsla-
ger, geben jedoch sehr anschaulich das Verhältnis Männer/Frauen
wieder: Eine zahlenmäßig um ein Vielfaches stärkere Männerbe-
legschaft stand in der Regel einer Gruppe von wenigen Dutzend
Aufseherinnen gegenüber. Die einzige Ausnahme bildete Ravens-
brück, dort überwog das weibliche Personal.

Ein Grund für die verhältnismäßig geringe Anzahl von Aufse-
herinnen war, dass sie zur Bewachung von weiblichen Häftlingen
ausschließlich in Konzentrationslagern, nicht aber in Vernich-
tungslagern eingesetzt wurden. Zwar arbeitete auch in Auschwitz
und Majdanek weibliches Bewachungspersonal, dies beruhte je-
doch auf der Doppelfunktion dieser beiden Lager, die Konzentra-
tions- und Vernichtungslager zugleich waren.

Die Frage, warum überhaupt zur Bewachung von weiblichen
Gefangenen weibliches Personal rekrutiert wurde, ist bislang in
der Forschung wenig diskutiert worden. In der Regel wird dies
auf die in Gefängnissen und teilweise auch Schulen »übliche« Ge-
schlechtertrennung zurückgeführt. Die Einführung von Aufsehe-
rinnen, die ausdrücklich auf Himmlers Initiative zurückging,
könnte auch ein Versuch gewesen sein, sexuelle »Kontakte« zwi-

20 Ich danke Johannes Schwartz für diesen Hinweis.
21 Strebel, Das KZ Ravensbrück, S. 73ff.
22 Zu Ravensbrück als Ausbildungslager vgl. das Kapitel »Ausbildungs-

lager Ravensbrück: Das KZ als Disziplinarraum«.
23 Institut für Zeitgeschichte München, Sammlung Schumacher 329,

Fa-183.
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schen SS-Männern und weiblichen Häftlingen präventiv zu unter-
binden. Obwohl wir über die Haftbedingungen der weiblichen
Gefangenen in den frühen SA-Lagern wenig wissen, sind für das
SA-Lager in Hohenstein sexuelle Belästigungen und Übergriffe
von SA-Männern auf weibliche, politisch Inhaftierte dokumen-
tiert.24 Es kann zumindest angenommen werden, dass der Reichs-
führer-SS (RFSS) eine allzu große »Nähe« der SS-Männer zu den
gefangenen Frauen vermeiden wollte und von weiblichem Bewa-
chungspersonal in dieser Hinsicht weniger Probleme erwartete.

In Bezug auf Geschlechterfragen bietet das Konzentrationsla-
ger – ein von Männern dominierter Raum – einen sehr interessan-
ten Untersuchungsrahmen. Der neue Wächterinnentypus der SS-
Aufseherinnen drang in eine militärische, vornehmlich männlich
besetzte Sphäre ein. Gerade in Lagern wie Majdanek, wo diese
Frauen einer Überzahl von männlichen Kollegen und Vorgesetz-
ten gegenüberstanden, liegt es nahe, die Geschlechterdynamiken
zu untersuchen und danach zu fragen, wie sich die Akteurinnen
und Akteure zueinander verhalten haben, wie sie miteinander
umgegangen sind und welche Rolle Gewalt dabei gespielt hat.
Deshalb wird versucht, die Kategorie Geschlecht in die Analyse
der Gewalt- und Machtbeziehungen in Majdanek mit einzuschlie-
ßen und dabei viel Platz für Dynamiken und Vieldeutigkeiten zu
lassen.25

Alltagsgeschichte als methodischer Zugang

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Untersuchung des Dienstall-
tags des einfachen Bewachungspersonals. Fragen nach Alltags-
wirklichkeiten und Alltagspraktiken haben einer Formulierung
des Historikers Alf Lüdtke zufolge »die provozierende Pointe, daß
nicht allein die Personen auf den ›Kommandohöhen‹ als histori-

24 Vgl. »Frauen im Konzentrationslager«, Deutsche Freiheit, 5. 10. 1934.
25 Vgl. Joan W. Scott, »Feministische Echos und Nachbeben«, in: Werk-

stattGeschichte, 33 (2002), S. 59–77.

[…]



Inhalt 5

Inhalt

Einleitung 9

Methodisch–theoretische Vorüberlegungen 15
Weibliches Wachpersonal in den
Konzentrationslagern 15
Alltagsgeschichte als methodischer Zugang 22
Zur Theorie von Macht, Gewalt und Grausamkeit 26
Materialien 33

Das Konzentrations- und Vernichtungslager
Majdanek im Überblick 51
Der Distrikt Lublin: Ein »rassenpolitisches Versuchsfeld« 52
Die Entwicklungsgeschichte des Lagers (1941–1944) 58
Die innere Organisation Majdaneks 73
Die Lebensbedingungen der Häftlinge 86
Majdanek: Produkt der nationalsozialistischen
Okkupations- und Vernichtungspolitik 90

Frauen auf Arbeitssuche:
Wege ins Konzentrationslager 93
Die erste Rekrutierungswelle (1939–1941):
Bewerbung auf eigene Initiative 101
Kriegsbedingter Arbeitskräftebedarf (1941–1942):
Rekrutierungen durch das Arbeitsamt 111
Totaler Krieg (1943–1945): Direkte Abwerbungen
von Fabrikarbeiterinnen durch die SS 119
Wege von SS-Männern ins Konzentrationslager 126
Dienst im KZ: Eine soziale und berufliche Perspektive 132

Ausbildungslager Ravensbrück:
Das KZ als Disziplinarraum 137
Die Einweisung in den KZ-Dienst 142
Wohnen im Konzentrationslager: Die Wirkungsmacht
der Architektur 157



6 Inhalt

Kleider machen Leute: Die Uniform als Machterfahrung 172
Fremddisziplinierung, Selbstdisziplinierung,
Eigen-Sinn: Kommandanturbefehl Nr. 3 188

»Nach Osten«. Versetzung ins Konzentrations-
und Vernichtungslager Majdanek (1942–1944) 195
Beförderung, Zwangs- oder Strafversetzung? 195
Majdanek zwischen großspuriger Planung und
chaotischer Realisierung 201
Ankunftsschock: Extreme Bedingungen 206
Osterfahrung: Herrenbewusstsein im »Wilden Osten« 224
Exkurs: Der begutachtete »Herrenmensch« 240
Zwischen »Ostrausch« und Ernüchterung 252

Die Arbeitsbedingungen in Majdanek 257
Chronischer Arbeitskräftemangel 258
Spannungen und Konflikte in der Lager-SS 266
Ein Blick auf die Geschlechterverhältnisse 273

Vernichtung als Arbeit: Tötungsalltag im
Konzentrations- und Vernichtungslager 287
Selektieren 288
Töten 297
Beseitigen der Leichen 317
Nach Dienstschluss: Freizeit und Familie 326
Das Arbeitsverständnis des SS-Personals 331

Flucht und ihre Be-Deutungen im Macht- und
Gewaltgefüge der Lager 340
»Die Fluchtseuche von Auschwitz muß verschwinden!«
Fluchtversuche im Konzentrationslagersystem 340
Zum Umgang mit Flucht: Der Ausbruch sowjetischer
Kriegsgefangener 345
Die Erhängung als Terrorstrafe 350
Flucht im (Erinnerungs-)Diskurs ehemaliger Häftlinge:
Das Beispiel der Erhängung einer jungen Frau 361



Inhalt 7

Lizenz zum Töten? Die eigenmächtige Anwendung
von Vorschriften durch das KZ-Personal 371
Die körperliche Strafe: Ravensbrück und Majdanek
im Vergleich 372
»Auf der Flucht erschossen«: Die Handhabung
der Dienstwaffe 392
Disziplinarverfahren gegen Aufseherinnen und
SS-Männer in Majdanek 397
Handlungsoptionen zwischen Befehl und Gehorsam 404

Gewalt als soziale Praxis 410
Zur Praxis und Funktion von Beschimpfungen, Ohrfeigen
und Fußtritten 411
Gruppen- und Geschlechterdynamiken
bei der Ausübung von Gewalt 424
»Wenn die Frauen anfangen zu schießen, muß das Lager
geräumt werden«: Genderkonnotierte Gewaltformen 441

Grausamkeit: Ein anthropologischer Blick 451
Über-Macht und Überwältigung 453
Demütigung und Schändung: Zur Semantik
der grausamen Geste 460
Der soziale Kontext als gewaltsteigernder Faktor 470
Geschlechtszuschreibungen von Gewalt und
Grausamkeit 475

Resümee: Frauen im KZ-Einsatz 482

Danksagung 492

Abkürzungsverzeichnis 494

Archivalien 496

Benutzte Materialien und Publikationen 498



Zur Autorin:

Elissa Mailänder, Historikerin, ist Associate Professor, Sciences Po 
Paris, Centre d’Histoire. Sie studierte vergleichende Literaturwissen
schaft, Germanistik und Zeitgeschichte in Wien, Paris und Erfurt. 
Ihre Forschungstätigkeit führte sie 2006 in die USA, wo sie am US 
Holocaust Memorial Museum Fellow des Centers for Advanced Ho
locaust Studies war. 2007 promovierte sie an der École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (EHESS) und der Universität Erfurt. An
schließend war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kulturwis
senschaftlichen Institut in Essen, wo sie das interdisziplinäre Projekt 
»Referenzrahmen des Helfens« koordinierte. 
Von 2010 bis 2012 war sie DAAD Fachlektorin in Paris, lehrte an der 
EHESS und betreute das Doktorandenprogramm des Centre inter
disciplinaire d’études sur l’Allemagne (CIERA). 2008 erhielt sie den 
Herbert Steiner Preis und die Auszeichnung Geisteswissenschaften 
International – Preis zur Förderung der Übersetzung geisteswissen
schaftlicher Werke. 
Sie ist Mitglied der internationalen Forschungsgruppe SVAC (Sexual 
Violence in Armed Conflict), Vizedirektorin des CIERA (Centre inter
disciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne) und Redakti
onsmitglied der Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus und 
forscht zur Alltagsgeschichte der Gewalt, Geschlechter und Sexuali
tätsgeschichte des Nationalsozialismus. 



Hamburger Edition HIS Verlagsges. mbH
Mittelweg 36
20148 Hamburg
www.Hamburger-Edition.de

© 2009 by Hamburger Edition

Redaktion: Sigrid Weber
Umschlaggestaltung: Wilfried Gandras
Typografie und Herstellung: Jan und Elke Enns
Satz aus Sabon von Dörlemann Satz, Lemförde
Druck und Bindung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-86854-212-7
1. Auflage September 2009




